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Oldeirbilrgische Blätter.
N-« . 44 . Dienstag , den z . November 1829.

Ueber die vor einem fremden Amte errichteten Urkunden.
eine Frau und ich wollten gern

nnftr Testament errichten , inveß wa¬
ren da so gewisse Verhältnisse , warum
besonders sie nicht gern unfern Amt¬
mann es wollte wissen lassen , daß sie
restirt habe . Wir reiferen also nach
N * *

, weil wir zu dem dortigen
Amtmann Z . . ein besonderes Zu¬
trauen hatten , trugen diesem unsere
Wünsche vor und sagten ihm auch
dabey , wie wir nicht gerne sähen,
daß unser Amtmann den Inhalt un¬
seres letzten Willens , oder überall
nur erfahre , daß wir einen solchen
errichtet hätten . Gefällig , wie er
immer war , überlegte er mit uns den
Inhalt des ;n errichtenden gemein¬
schaftlichen Testaments , machte einen
Entwurf desselben und solemnisirte es
sodann mir dem Amtsaudilcr.

Da wir Alles wohl erwogen hat¬
ten und beyde eben nicht wankelmüthig
waren , so kümmerten wir uns um
unsere letzte Willensverordnung nicht
weiter , und meine Frau entschlief nach
einigen Jahren ruhig in der Ueberr
zeugung , daß auch über ihren Nach¬

laß keine Streitigkeiten entstehen wür¬
den.

Wir hatten viele Jahre in einer
zwar kinderlosen , aber doch vergnüg¬
ten Ehe gelebt und die Trennung von
meiner Lebensgefährtin , von der Thcil«
uehmerin meiner Leiden und Freuden,
war mir sehr schmerzlich , daher dachte
ich in einigen Wochen nicht an unser
errichtetes Testament , und die Ver¬
wandten meiner Frau waren auch so
discret , nicht darnach zu fragen . Wie
erschrak ich aber , als ich im Wochen-
blatte las , daß unser Amt zur Pu¬
blikation des von meiner Frau vor
dem Amte N * * errichteten Testa¬
ments einen Termin angesetzt Habel
Ich ging zum Amte und erkundigte
mich , wie das zugehe , und wie das^
Testament von N * * dahin gekom¬
men , und nun erfuhr ich , daß der
Amtmann F * *

, der jetzt in N * *
war , nachdem unser Freund versetzt
worden , sämmtliche dort von Einge¬
sessenen anderer Aenirer errichtete Ur¬
kunden an diese Aemter gesandt habe,
und so auch unser Testament an das
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^ Amr ' « nsers Wohnorts . Nun konnte
ich nur frcylich eine seit der Zeit in
dem Benehmen unscrs Amtmanns

geg,en uns sichtbar gewordene Verän¬

derung erklären , auch begriff ich nun,
. Wie die Verwandten meiner Frau die

Existenz des Testaments erfahren und
daher auf die Publikation desselben
amragen können.

Anfangs schien mir das von Sei¬
len des Amts N * * ein Mißbrauch
des in dasselbe gesetzten Vertrauens,
und als ich nach 9? * * kam , bat

ich den Amtmann F * *
, mir zu sa¬

gen , was ihm zu diesem Verfahren
Veranlassung gegeben . Er zeigte mir
nun den § . 40 . der Beamten - In¬
struction und erklärte mir , daß er
darnach verpflichtet gewesen , unser
Testament an das Amt unscrs Wohn¬
orts zu senden , nachdem fein Vor¬

weser im Amte , er wisse nicht , ob
aus Nachlässigkeit oder Unkunde,
solches unterlassen . Das that mir

nun leid , denn wie gesagt , halte ich
immer zu seinem Vorweser im Amte

großes Vertrauen gehabt und nie über

seine Nachlässigkeit oder Unkunde eine

Klage vernommen , allein ich glaubte
auch zu finden , daß der Herr Amt¬

mann F * * durchaus irrig gehandelt
hatte . In jenem § . der Beamten-

Jnstrnction steht nämlich : „ Har der

„ Amtmann oder der Amlsaudikvr ir-

„ gend ein Interesse bcy Errichtung

> ,der Urkunde oder ihrem Inhalte,

„ so müssen sie die Aufnahme dersel¬
ben ablehnen . In diesem , so

„ wie in Abwesenheit ^ und soN-

„st igen Verhinderungsfällen
„ des einen oder des andern könr

„ nen die Parkheyen sich an ciucs der

„ benachbarten Aentter wenden , welches

, ,d ann das von ihm aufgenommene
„ Protokoll an das Amt des Wohu-

„ vrrs der Parrheyen übersendet .
" Hstr

ist also nur von den Fallen die Rede,
wo die Parlheyen durch außer ihrem
Willen vorhandene Umstände veran¬

laßt werden , sich an ein anderes Amt

zn wenden , nicht aber von denen,
wo sie ganz aus frcyem Willen , aus
ihnen bekannten aber vielleicht von

ihnen gern verschwiegenen Gründen,
einem andern Anne die Aufnahme
und Aufbewahrung ihrer Urkunden
anverlraucn.

Es schien mir also , daß der Herr
Amtmann F * ^ sich geirrt habe,
und ich glaubte , daß der Ausdruck

freywillige oder willkührliche
Gerichtsbarkeit auch schon besage,
daß ein Jeder sich freywillig oder

willknhrlich die Gerichtsbehörde wäh¬
len könne , wo er das zu dieser Art
von . Handlungen gehörige Geschäft
vornehmen wolle , ohne daß er gerade
nöthig hat zu sagen , warum er nicht

seine Ortsobrigkeit dazu wählt , oder

warum er vielleicht gar wünscht , daß
diese nicht bloß den Inhalt seiner
Urkunde , sondern selbst das Daseyn
derselben nicht erfahre.

Meine Meinung kann aber irrig
seyn , und da ich kein Jurist bin,
wünschte ich Belehrung darüber zu
haben , ob eS wirklich vorgeschrieben
sey , baß alle Urkunden , welche von
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Pariheyen außerhalb ihres Amtes
errichtet worden , an das Amt ihres
Wohnorts eingeschickt werden müssen,
und wenn es vorgeschriebe « seyn sollte,
ob dies nicht dem Begriff der frey-
willigen Gerichtsbarkeit ent¬
gegen sey oder wenigstens manchen
abschrccken müsse , eine öffentliche Ur¬
kunde zu errichten , vielmehr sich mit
einen , Prisakdocumente zu behelfen.
Daß es Aemter gebe , oder gegeben
habe , deren Urkunden zum großen
Nachrheil der Partheyen vom Gerichte
für ungültig erklärt worden , ohne
daß die Parthcyen einen Ersaß aus
dem Vermögen der Beamten erhal¬
len können , erinnere ich mich , in
öffentlichen Blättern gelesen zu haben,
und darum wäre es doch hark , gerade
in so wichtigen Sachen an ein Amls-
personal gebunden zu seyn , das in
Rechtssachen nur bis az Rthlr . er¬
kennen kann und . das auch nur noch,
mit Vorbehalt der Appellation.

Der Amtmann Z * dem ich
spater einmal klagte , wie es mir ge¬
gangen , und dem ich diese meine Mei¬
nung vortrug , glaubte auch , daß der
Amtmann F * * die Beamten - In¬
struction . mißverstanden habe , wenig¬
stens glaubte er die Noch Wendig¬
keit der Verschickung der Urkunden- z.

an das Amt des Wohnorts der Par¬
theyen darin nicht zu finden . Uebrir
gens meinte er ) sey ja jedes Amt
befugt, auch von Nichteingestssene»
Urkunden ausznnehmen , wenn es gleich
nicht dazu verpflichtet sey . und
bey der Gefälligkeit der meisten Be¬
amten würde daher nicht leicht Je¬
mand gezwungen seyn , sich an die
Beamten seines Wohnorts zu wenden,
lvcnn er zufällig kein Vertrauen dazu
habe . Bey alledem aber könne es
doch wohl seyn , daß diese solches
übel nähmen , wenn sie nachher aus
den , ihnen zugeschickten Protocollen
es erführen , und darum hätte er solche
Protokolle dem Amte des Wohnorts
der Parcheyen nicht zugcschickt , wenn
sie es nicht ausdrücklich verlangt
hätten.

Da die Negierung cs wünsche,
immer mehr und mehr die Anferti¬
gung der Privaturkunden wenigstens
durch rechtsunkundige Schreiber zu
vermindern und die Contrahenten zur
Errichtung öffentlicher Urkunden zu
veranlassen , so glaube er auch , daß
es nicht die Absicht derselben sey,
die Partheyen solchergestalt in der
Wahl der öffentlichen Behörde zu
beschränken.

Gegenbemerkungen , die Umschreibungsgesuche betreffend.
Einsender würde bedauern , daß er thümer in seinen Bemerkungen in
die ihm über einige angebliche Irr - Nr . Z8 . d . Bl . durch den Herrn Vers.
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eines Aussatzes in Nr . 4k . d . Bl.
ertheilte wohlgemeinte Belehrung nicht
dankbar , wenn auch nur stillschwei¬
gend , anzuerkenuen vermag , sobald er
überzeugt seyn dürfte , daß durch solches
Stillschweigen die Sache selbst geför¬
dert würde , oder mit andern Worten:
nur ungern würde er nachstehende Zei¬
len bloß aus dem Grunde niederfchrei-
ben , um sich gegen das ihm vorgs-
worfene Mlßverständniß des § . 64.
der Beamten - Instruction zu verwah¬
ren , gern aber die Meinung des Herrn
Vers , über des Einsenders Kunde oder
Unkunde hinsichtlich eines zweckmäßi¬
gen Verfahrens in Umschreibungs-
Sachen auf sich beruhen lassen ; eine
Meinung indeß , welche vielleicht eher
in dem Namen des Hrn . Vers , als
in den Aufsätzen in Nr . 37 . und gl.
einige Garantie ihrer Erheblichkeit und
Richtigkeit finden möchte.

Es ist in der That schwer einzuse-
hen , wie der Hr . Vers , den Einsen¬
der so zuversichtlich jenes Mißver¬
ständnisses hat zeihen mögen , ohne
zugleich den Beweis für seine Be¬
hauptung zu führen , und wird nur
dadurch erklärbar , daß sowohl die
Bemerkungen in Nr . zz . als in
Nr . 37 . d . Bl . von dem Hrn . Verf.
des Aufsatzes in Nr . gl . selbst zum
Theil mißverstanden sind.

In Nr . 35 . ist nämlich eines drey-
fachen verschiedenen Verfahrens bey
Umschreibungen Erwähnung geschehen,
indem es dort heißt:

s . „ einige Aemter verlangen-
erst ein deshalbiges Gesuch ;"

d . „ andre Aemter nchmeu ein
solches Gesuch zu Protokoll;

e . „ noch andre beschaffen auf den
mündlichen Antrag ohne weitere Um¬
stände die Umschreibung . "

Ohne Workverdrehung möchte es

unmöglich seyn , diese Angaben anders
als so zu verstehen : daß bey dem
Verfahren 8nk > k . ein schriftliches
Umschreibungs - Gesuch von Seiten
der Aemter verlangt ; bey dem Ver¬
fahren 8ul > . k . das mündlich ange¬
brachte Umschreibungs - Gesuch zu Pro¬
tokoll genommen : bey dem Verfahren
8ul ) <?,. aber auf mündlichen Antrag,
ohne schriftliches Gesuch und ohne
Aufnahme eines Protokolls , die Um¬

schreibung beschafft werde.
Diesem letzteren 8ri .s) e . gedachten

Verfahren wird nun in Nr . 35 . der

Vorzug gegeben , und nicht dem 8ril > Ir.
wie der Hr . Vers , des Aufsatzes in
Nr . gr . glaubt , da widrigenfalls die
dort angeführten Gründe gänzlich un¬
passend und ohne Sinn seyn würden,
man auch bey dem „ re . " nichts anders
als das „ ohne weitere klmstände"
suppliren kann.

Im §. 64 . der B . I . ist aber mit
klaren Worten — welche eben Ein¬

sender mißverstanden haben soll —

vorgeschrieben , daß „ die Umschrei-
kungs - Gesuche auf dem Amte münd¬

lich vorgetragen und von dem Amt¬
mann darüber ein Protokoll ausge¬
nommen " werden soll , und durch das
von dem Hrn . Verf . angezogene Re¬

skript vom lg . Sept . lstlst - , dessen

auch in Nr . 37 . Erwähnung gesche-
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hm , ist eins Erläuterung dahin gege¬
ben , daß auch schriftlich die Umschrcir
bung nachgesuchc werden könne , über
die Einreichung dieses Gesuchs aber
nnd durch wen sie geschehen , alsdann
eine Registratur aufzunehmen sey.

Stimmt nun das in Nr . Z,z . em¬
pfohlene , oben Stift c« bezeichnet«
Verfahren mit diesen Vorschriften
des § . 64 . und des Rcscriprs vom
1.4 . Sepk - l8 « 8 - überein ? daß dies
nicht der Fall ist , hatte Einsender in
Nr . Z7 - bemerkt , und aus sonstigen
Gründen die völlige Unzweckmäßigkeit
dieses Verfahrens behauptet.

Wenn dennoch der Hr . Vers . des
Aufsatzes in Nr . 41 . der entgegen¬
gesetzten Meinung ist , so kann Ein¬
sender sich begnügen,, die eignen Worte
des Hrn . Vers , gegen denselben zu
kehren und pures zu behaupten , daß
cs nach dem Bisherigen nun wohl
gar keiner weiteren Ausführung be¬
darf , daß das in Nr . zz . d . Bl.
empfohlene Verfahren der Vorschrift
durchaus nicht gemäß , freylich aber
für das Amt das bequemste, nnd für
das Publicum das wohlfeilste fty.

Wie Einsender nun die Vorschrift
des §, 64 . der B . I » , daß die Um¬
schreibungs - Gesuche mündlich vorge-
rragen und vom Amtmann zu Pro¬
tokoll genommen werden sollen — nur
von dieser Bestimmung des §. 64.
ist in Nr . Z7. u. 41 . d . BI . die
Rede — mißverstanden haben könnte,
begreift er wahrlich nicht.

Die weiteren , dem Einsender vor-
gcworfenen Imhümer bestehen darin,.

daß er schriftliche Umschreibungs - Ge¬
suche empfohlen und wohl bey diesen,
nicht aber bey dem Verfahren , welches
der Verf . des Aufsatzes in Nr.
beobachtet zu sehen wünscht , Kosten-
Ersparung gefunden habe.

Was zuerst die Zweckmäßigkeit
schriftlicher Umschreibungs - Gesuche
betrifft , so ist hier nicht der Ort,
solche aus den Verhältnisse» der Ein¬
gesessenen weirläusig zu dednciren, die
Erfahrung lehrt aber , daß bey vielen
Aemkern die Umschreibung wirklich
sehr häufig schriftlich gesucht wird,
den Eingesessenen es daher doch wohl
convenabie scyn muß , die Umschreibung
manchmal lieber schriftlich als münd¬
lich zu suchen , wie auch einem Jeden
ohne nähere Anführungen einleuchten
wird . Es fragt sich nur : ob denn
wirklich , wie der Hr . Vers , in Nr . 41.
meint , dabey die Unlerthanen zu ihrem
großem Nachthcile den Suppliken¬
schreibern iu die Hände gcrarhen?
Sicht man die Umschreibungsfälle
näher au , so wird man leicht gewahr,
daß Vererbung oder Uebertragnng
von Ascendenrcn auf Desccndenkeu,
und Verkäufe , sey cs in Concursen,
oder sonstige öffentliche oder Privat-
Verkäufe bey weitem die Mehrzahl
bilden . Welche Schwierigkeit hat
denn nun in allen diesen Fällen das
erfoderliche Umschreibungs - Gesuch?
Gewöhnlich gar keine .. Durch Anle¬
gung - von Tobten - und Geburtsschei¬
nen , leßtwilügen Dispositionen, Ver¬
kaufs - Protokollen und Uebcrrragungs-
oder Kauf - Conrracleu, der Regel nach
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öffentlichen Documenten, ist die Sache
entledigt . Daß ein Snpplikenschreiber
dabey fehlen und eine Ergänzung des
Mangelhaften nothwendig werden sollte,
wird immer eine seltene Ausnahme
bleiben ( der Mangel mitunter auch
durch ein kostenfrcyes „i-stiaclutur
C6d . " ohne Schwierigkeit gehoben
werden können ) ; zumal wenn durch
eine Publikation im AmtSdistrict den
Eingesessenen bcmerklich gemacht würde,
daß von ihnen bey Einreichung schrift¬
licher Umschreibungs -- Gesuche und
namentlich in den vorbenanntsn Fäl¬
len — auf welche Einsender das
„ allemal " in Nr . 37 . gern beschrän¬
ken will — das und das zu beobach¬
ten scy. Auch könnte darin dieser
und jener Snpplikenschreiber dem
Amte als wohl gnalificirt bekannt,
zu Abfassung der Gesuche besonders
empfohlen werden . Haben nun bey
Einreichung schriftlicher Gesuche die
Beamten in der Regel nur kurz zu
bemerken, wann und durch wen diese
geschehen , so ist doch wohl klar , daß
sie dann der Aufnahme von Proto¬
kollen über sämmrliche Outa eines
Umschreibungsfalls überhoben sind,
nülhin allerdings einige Erleichterung in
ihren Geschäften dabey finden werden.

In Betreff des KostenpunctS fer¬
ner hat Einsender in Nr . 37 . nicht
behauptet , daß bey dem in Nr . 35.
empfohlenen Verfahren keine Kosten
erspart würden , sondern nur , daß die
damit verbundene nicht bedeutende
Kosten - Ersparniß jedes ordnungswi¬
drige laxe Verfahren nicht rechtferti¬

gen könne. Ist hier ein Jrrkhnm,
eine Unrichtigkeit vorhanden , so liegt
sie in den Behauptungen des Hrn.
Vers , des Aufsatzes in Nr . 41 . und
wird vermuthlich ebenfalls durch ein
Mißverständlich herbeygesührt seyn.
Nach der Auseinandersetzung des Hrn.
Vers , dürfte freylich auch mit Ein¬
reichung schriftlicher Gesuche keine
Kosten - wenigstens keine Sporte lu-
Ersparniß verknüpft seyn , da derselbe
annimmr , daß auch dann das Pro-
tocol! über die geschehene Einreichung
bezahlt werden müsse . Einsender muß
dagegen bekennen, daß so lange die Ge¬
schäfte nicht der Sporteln wegen betrie¬
ben, sondern die Sporteln der Geschäfte
wegen -erhoben werden , ihm die Be¬
rechnung von 24 Gr . Kosten für ein
Prvkocoll jener Art, welches —
wenn man sich nicht etwa mit dem
noch kürzeren Mocluctririr auf dem
Gesuche selbst begnügen will — in
der Regel dahin wird laute » können :

. . . Erschien U . N'
. und

überreichte das anliegende Gesuch " ,
mit den Grundsätzen eines billigen
und angemessenen Sportniirens nicht
vereinbar scheinen will . Schwerlich
wird bey Gestattung der Einreichung
schriftlicher Umschreibungs - Gesuche es
die Absicht der oberen Behörde ge¬
wesen seyn , für jenes Prokocoll Kosten
berechnen zu lassen , sobald nicht eine
wirkliche Ergänzung mangelhafter Um¬
schreibungs - Gesuche darin enthalten
ist , und schwerlich werden diese Kosten
bey irgend einem Amte bisher berech¬
net seyn . Daß aber, hiervon abgese-
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hen , dis Kosten eines Umschreibungs-
Gesuchs gewöhnlich geringer scyn wer¬
den , als die eines Prokoeoüar - Ge¬
suchs , kann um so weniger Zweifel
leiden , wenn inan bedenkt , daß den
Aemrern hinlänglich Mittel zu Gebote
stehen , die Gebühren der Suppliken-
schreibcr angemessen zu siriren . Spor¬
te in - Ersparnis kann übrigens auch
nur eine Nebcnrücksicht scyn , wenn
von der Zweckmäßigkeit oder Unzweckr
Mäßigkeit schriftlicher Umschreibungs-
Gesuche die Rede ist , da jene Er¬
sparnis immer unbedeutend bleibt.

Hiernach scheint dem Einsender nach
wie vor Aar zu sonn , daß der in
Nr . Z7 « d. Bl . enthaltene Vorschlag
fr erstich den von den Äemteni für
tüchtig erkannten und empfohlenen
Coiicipienten von Vorstellungen der
fraglichen Art einigen Erwerb zufüh-
rcn , jener Vorschlag aber auch den
Aemtern allerdings zu einiger Erlcich-
tcrung im Dienst gereichen , und den
Uluerthancn in der Regel vorlheilhaft
und keineswegs nachthcilig scyn werde.

Die Tendenz der Bemerkungen in
Nr . Z7 . ging übrigens , wie ihre Fas¬
sung zeigt , mehr dahin , dem geschästSr
unkundigen Eingesessenen , bemerkiich zu
machen , daß die in Nr . z5 . empfoh¬
lene Versahrnngsart , welche vielleicht
Manchen erwünscht seyn mochte , so¬
wohl gcjcßwidrig , als mit dem Zweck
des Umjchrcibungswesens unverträglich
sey , und deshalb von den Acmteru
nicht beobachtet werden könne und

dürfe ; und sollte dann diesem gegen¬
über nur kurz angedeukcr werden , daß
die Einreichung schriftlicher Umschrei-
schreibnngs - Gesuche unbedenklich , in
der Regel mit geringerem Zeit- und
Kosten - Aufwands verbunden , und es
im Interesse der Eingefsscnen selbst
zu wünschen sey , wenn hiervon häu¬
fig Gebrauch gemacht werde . Im
einzelnen Falle mag übrigens das
Weitere am besten eines Jeden Be-
urtheikung selbst überlassen bleiben.

Da der Hr . Vers , des Anssahes
in Nr . 41 . cs für nöthig , oder doch
zweckmäßig erachtet har , über den
Gebrauch des Stempel - Papiers bey
den Umschreibungs - Gesuchen und den
desfäliigen Protocollen einige Nach¬
weisung zu geben , so wird schließlich
Eins , dieses , wenn auch nur , damit
etwaige Supplicanrcn nicht inducirl
werden , sich eine Ergänzung erlau¬
ben dürfen , welche freylich eher die
Regel bilden möchte , als jene in
Nr . 4 ! . ertheilke Nachweisnng . Durch
ein Nescripr Großhcrzoglichcr Cam¬
mer von , 6 . Inn . l8rz. ist nämlich
den Aenuer » bemerkiich gemacht , daß
in allen Fälle » , in welchen die Um¬
schreibung früher bei) dem Amte ge¬
sucht rmL verfügt werden konnte —
also wen » Grundstücke „ durch Erb¬
schaft " von Ascendenten ans Descen-
denren „ transferirk und vcrerbfällt wer¬
den " — und Umschreibungsfälle dieser
Brr machen hoffentlich doch wohl allent¬
halben im Lande die Mehrzahl aus *) —

*) Für diejenigen , welche den Eins , mißverstehen möchten , bemerkt er , daß staats-



es zu den deöfalligen Protokollen kei- Verfügung denn auch bis schriftlichen
nes Stempel - Papiers bedürfe , sonr Umschreibungs - Gesuche jener Art auf
dcrn nur die Gebühr für das Pro - ungestempeltem Papier angenommen
rocoll bezahlt werde , in Folge welcher werden.

unduldsamkei t.

Abraham saß eines Tages im Hain
zu Mamre und hatte sein Haupt auf
seine Hand gelehnt und trauerte. Da
trat sein Sohn Isaak zu ihm und
sprach : Mein Vater, warum trauerst
du ? Was fehlt dir?

Abraham antwortete und sprach:
Meine Seele ist betrübt über die Völ¬
ker Canaans , daß sie den Herrn nicht
erkennen , und wandeln ihre eigenen
Wege in Finsterniß und thörichtem
Wahn.

O , antwortete darauf der Sohn,
ist es nur dieses ! Wie kann solches
dein Herz bekümmern ; sind es doch
ihre eigenen Wege.

Da erhob sich der Erzvater von
seinem Siß und sprach : komm und
folge mir . Und er führte den Iüng-

i8 > 7»

ling in eine Hütte, und sprach zu
ihm: Siehe!

Es war aber allda ein Kind, daß
war blödsinnig und die Mutter saß
neben dem Kinde und weinete . Abra¬
ham aber fragte : Warum weinest
du ? — da antwortete die Mutter
und sprach : Ach , dieses mein Sohn-
lein issek und trinket , und wir pflegen
-sein ; aber es kennet weder sei¬
nes Vaters noch seiner Mut¬
ier Angesicht. So ist ihm sein.
Leben verloren und der Freu¬
den Quelle verschlossen. —

So redete die Mutter und wen
nete ; — Abraham aber ging und
predigte den Namen des Herrn , der
Himmel und Erde gemacht hat.

Krummacher»

wirkhschaftliche Rücksichten ihn dies hoffen lassen , und daß die Erfahrung , bis
Itzt wenigstens , diese Erwartung nicht getäuscht har.
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